
 
 

 

Aufgrund der Abänderung des Wiener 

Pflanzenschutzmittelgesetzes vom 13. Dezember 2024 

dürfen nicht-berufliche Verwender ohne Sachkunde nur jene 

Pflanzenschutzmittel in Landesgebiet von Wien verwenden, 

die für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich 

und darüber hinaus als „Pflanzenschutzmittel mit geringem 

Risiko“ zugelassen sind.  

 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 

Verkaufsberater.  

 
----------------------------------------------------------------------- 

46. Gesetz: Wiener Pflanzenschutzmittelgesetz; Änderung 

§2 (2) Als „Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko“ gelten jene, die gemäß Art. 22 der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 Wirkstoffe mit geringem Risiko enthalten und die gemäß Art. 

47 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, als „Pflanzenschutzmittel mit geringem 

Risiko“ zugelassen sind. 

(11) Sonstige Verwenderin bzw. sonstiger Verwender ist jene Person, die auf Grund des 

Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen nicht als berufliche Verwenderin bzw. beruflicher 

Verwender oder als dieser bzw. diesem gleichzuhaltende Person (Abs. 10) anzusehen ist und 

daher nur jene Pflanzenschutzmittel (§ 2 Abs. 2) verwenden darf, die für nicht berufliche 

Verwenderinnen und Verwender zugelassen sind.“  

 

Haus- und Gartenausschuss der IndustrieGruppe Pflanzenschutz 

https://www.igpflanzenschutz.at/gesunde-pflanzen/in-haus-garten/ 


